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Von:
Gesendet: Freitag, 20. März 2026 09:01
An: MA 50 Post
Cc: Bed.sch.beauftr. Kanzlei
Betreff: MA50-eRecht-1493525-2025; Entwurf eines Gesetzes, mit dem das WrWVG 

geändert wird; Stellungnahme

 
zu der im Betreff genannten Angelegenheit geben wir in offener Frist folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Grundsätzlich begrüßen wir das Bonuspunktemodell der Wohnungsvergabe neu, weil 
dadurch eine erhöhte Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Wohnungs-
Vergabeverfahrens ermöglicht wird. 
 
Zu § 1a des Entwurfes: Wir bearbeiten immer wieder Unterstützungsfälle, wo nach 
einem Scheidungsfall ein*e Ehepartner*in (meist der männliche Ehepartner) aus der 
gemeinsamen Ehewohnung auszieht (bzw. ausziehen muss) und eine (gerichtliche) 
Regelung über die gemeinsame Obsorge und/oder den Aufenthalt von minderjährigen 
Kindern bei beiden Elternteilen z.B. von jeweils 50% vorliegt. 
 
Beantragt der die gemeinsame Ehewohnung verlassende Elternteil (überwiegend der 
Vater) bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen eine Wohnung im 
Anwendungsbereich des WrWVG, so hat er nur Anspruch auf eine Wohnungsgröße, 
die den hauptwohnsitzgemeldeten Personen in der künftigen Wohnung entspricht. Im 
Regelfall sind die Kinder aber an der Wohnung der verbleibenden Ehepartner*in 
(überwiegend die Mutter) hauptgemeldet. 
 
Gemeinsame Übernachtungen z.B. in einer Einzimmerwohnung mit älteren 
minderjährigen Kindern sind aber v.a. auch für das Kindeswohl nicht zumutbar und 
dieser Umstand kann dazu führen, dass dadurch das Kontaktrecht des betroffenen 
Elternteils mit den Kindern eingeschränkt werden muss. Dadurch ist Diskriminierung 
auf Grund des Geschlechts bzw. der Elternschaft nach dem Wiener 
Antidiskriminierungsgesetz nicht auszuschließen. 
 
Wir halten es erforderlich, für solche Fälle eine konkretisierte Ausnahmeregelung vom 
„Hauptwohnsitzgebot“ bei der Festlegung der Wohnungsgröße im Gesetz zu 
verankern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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